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Einkaufsbedingungen  
 
§ 1 Geltung der Bedingungen  
 

 (1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen 
abweichende Bedingungen des Lieferanten werden nicht anerkannt, es sei denn, wir haben ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Lieferanten die 
Lieferung vorbehaltlos annehmen.  
 
 (2) Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten.  
 
 
§ 2 Angebot, Vertragsschluss 
 

 (1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich 
anzunehmen. Bestätigte Termine sind Fixtermine. Mündlich oder fernmündlich erteilte Bestellungen werden 
erst durch unsere Bestätigung, entweder schriftlich, per Telefax oder E-Mail, wirksam.  
 
 (2) Angebote des Lieferanten und dessen in diesem Zusammenhang gefertigte Ausarbeitungen sind für uns 
kostenfrei.  
 
 (3) Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen in jedem Fall unserer schriftlichen Bestätigung, 
ebenso wie jeder Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.  
 
 
§ 3 Preise  
 

 Die vereinbarten Preise sind Festpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer und schließen Nachforderungen 
aller Art aus. Kosten für Verpackung und Transport bis zur von uns angegebenen Versandanschrift sowie für 
Zollformalitäten und Zoll sind in diesen Preisen enthalten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wird. 
Sind keine Preise in unserer Bestellung angegeben, sind diese noch zu vereinbaren.  
 
 
§ 4 Lieferung, Versand 
 

 (1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei an die von uns angegebene 
Versandanschrift zu erfolgen.  
 
 (2) Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder 
der Lieferfrist ist der Eingang der fehlerfreien Ware bei der von uns genannten Versandanschrift.  
 
 (3) Erkennt der Lieferant, dass ein vereinbarter Termin oder die vereinbarte Qualität nicht eingehalten 
werden kann, so hat er dies uns unverzüglich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der 
Verzögerung schriftlich mitzuteilen. Überschreitet der Lieferant schuldhaft den vereinbarten Liefertermin, so hat 
er uns eine Vertragsstrafe von 0,5 % vom Warenwert der jeweiligen Bestellung je angefangener Woche der 
Terminsüberschreitung zu zahlen, insgesamt jedoch höchstens 5 % vom Warenwert, wenn der Lieferant nicht 
einen geringeren oder fehlenden Schaden nachweisen kann. Die Vertragsstrafe wird auf einen Schadener-
satzanspruch wegen Verzugs angerechnet. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens 
bleibt unberührt.  
 
 (4) Kommt der Lieferant in Lieferverzug, stehen uns darüber hinaus die gesetzlichen Ansprüche zu. 
Insbesondere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadenersatz statt der 
Leistung und Rücktritt zu verlangen. Verlangen wir Schadenersatz, steht dem Lieferanten das Recht zu, auch 
nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.  
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 (5) Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung enthält keinen Verzicht auf die uns wegen der 
verspäteten Lieferung zustehenden Ersatzansprüche; dies gilt bis zur vollständigen Zahlung des von uns 
geschuldeten Entgelts für die betroffene Lieferung.  
 
 (6) Lieferungen sind uns durch eine Versandanzeige anzukündigen, in welcher Art, Menge und Gewicht der 
Ware anzugeben sind. Versandanzeigen, Frachtbriefe, Rechnungen und sämtliche Korrespondenz haben 
unsere Bestellnummer zu tragen. Unterlässt der Lieferant dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung 
nicht von uns zu vertreten.  
 
 (7) Verpackungsmaterialien sind nur in dem erforderlichen Umfang zu verwenden und vom Lieferanten 
entsprechend der Verpackungsverordnung kostenlos zurückzunehmen. Leistungsort für die Rücknahmepflicht 
ist die von uns angegebene Versandanschrift.  
 
 (8) Europaletten können vom Lieferanten nach einer Frist von 6 bis 8 Wochen zurückgeholt werden. Es 
besteht unsererseits keine Verpflichtung zur sofortigen Herausgabe. 
 
 
§ 5 Rechnungen, Zahlung, Forderungsabtretung, Eigentumsvorbehalt 
 

 (1) Rechnungen sind uns in zweifacher Ausfertigung mit allen dazugehörigen Unterlagen und Daten nach 
erfolgter Lieferung gesondert in ordnungsgemäßer Form auszuhändigen. Rechnungen können wir nur 
bearbeiten, wenn diese - entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung - die dort ausgewiesene 
Bestellnummer angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der 
Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat.  
 
 (2) Die Zahlung erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen mit 3 % Skonto oder nach 30 Kalendertagen rein 
netto, gerechnet ab Lieferung und ordnungsgemäßem Rechnungseingang. Aufrechnungs- und 
Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.  
 
 (3) Bei fehlerhafter Lieferung sind wir berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung zurückzuhalten.  
 
 (4) Wir kommen nur in Zahlungsverzug, auch bei kalendermäßiger Bestimmung des Zahlungstermins, wenn 
uns eine schriftliche Mahnung vom Lieferanten zugegangen ist.  
 
 (5) Eine Forderungsabtretung oder Einziehung durch Dritte ist unzulässig. Für die Abtretung von 
Geldforderungen gilt jedoch § 354 a HGB.  
 
 (6) Ein Eigentumsvorbehalt des Lieferanten an den von ihm gelieferten Produkten, der über den einfachen 
Eigentumsvorbehalt hinausgeht, ist ausgeschlossen.  
 
 
§ 6 Mängeluntersuchung 
 

 Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitäts- und 
Quantitätsabweichungen zu prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie von uns innerhalb einer Frist von 5 
Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang, oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung an den Lieferanten 
übersandt worden ist.  
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§ 7 Mängelhaftung  
 

 (1) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, vom 
Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Das Recht 
auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung bleibt ausdrücklich vorbehalten.  
 
 (2) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.  
 
 (3) Der Lieferant steht dafür ein, dass sämtliche Lieferungen dem neuesten Stand der Technik, den 
einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und Normen, Vorschriften und Richtlinien von Behörden, 
Berufsgenossenschaften und Fachverbänden entsprechen. Der Lieferant steht weiterhin dafür ein, dass 
sämtliche von ihm gelieferten Waren frei von Fehlern sind und unseren Anforderungen entsprechen und für 
den jeweiligen Einsatzzweck geeignet sind.  
 
 
§ 8 Produkthaftung 
 

 (1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von 
Schadenersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, soweit die Ursache in seinem 
Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt wurde und er im Außenverhältnis selbst haftet.  
 
 (2) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinne von Absatz (1) ist der Lieferant auch verpflichtet, 
etwaige Aufwendungen gem. §§ 683, 670 BGB sowie gem. §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, die sich aus 
oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der 
durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten, soweit möglich und zumutbar, unterrichten 
und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.  
 
 (3) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von € 10 
Millionen pro Personenschaden/Sachschaden - pauschal - zu unterhalten; stehen uns weitergehende 
Schadenersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt.  
 
 (4) Der Lieferant wird die Liefergegenstände so kennzeichnen, dass sie dauerhaft als seine Produkte 
erkennbar sind, es sei denn, dass dies einzelvertraglich abweichend geregelt ist.  
 
 
§ 9 Eigentum, Geheimhaltung  
 

 An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Modellen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
sämtliche Eigentums- und Urherberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung aufgrund unserer 
Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten 
dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung offengelegt werden. Diese 
Geheimhaltungsverpflichtung besteht auch nach dem Ende der Geschäftsbeziehung fort und erlischt erst 
dann, wenn das dort enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist. Unterlieferanten sind 
entsprechend zu verpflichten.  
 
 
§ 10 Schutzrechte 
 

 (1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland verletzt werden.  
 
 
 
 



 

 (2) Werden wir von einem Dritten deshalb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf 
erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten - 
ohne Zustimmung des Lieferanten - irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich 
abzuschließen.  
 
 (3) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen.  
 
 (4) Die Verjährungsfrist beträgt 10 Jahre, gerechnet ab Vertragsschluss.  
 
 
§ 11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort, Teilnichtigkeit 
 

 (1) Für diese Einkaufsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferanten und 
uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine 
Anwendung. Soweit der Lieferant Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögens ist, ist Hamburg ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.  
 
 (2) Sofern wir mit dem Lieferanten nicht anderes vereinbart haben, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.  
 
 (3) Sollte eine Bestimmung in diesen Einkaufsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt.  
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